
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
1 8 .  W a h l p e r i o d e

A n t w o r t

des Ministeriums für Familie, Frauen, Kultur und Integration

auf die Kleine Anfrage des Abgeordneten Dr. Herbert Drumm (FREIE WÄHLER)
– Drucksache 18/8550 –

Landesaufnahmegesetz

Die Kleine Anfrage – Drucksache 18/8550 – vom 17. Januar 2024 hat folgenden Wortlaut:

Im Änderungsentwurf zum Landesaufnahmegesetz – Drucksache 18/8245 – ist festgelegt, dass die Landkreise und kreisfreien Städ-
te im Jahr 2024 sowohl Landes- als auch Bundesmittel zur Unterstützung bei ihrer Arbeit für Schutz suchende Menschen erhalten.
Dabei werden die Landesmittel zu rund 2/3 einwohnerbezogen und zu rund 1/3 fallbezogen verteilt. Die Landkreise sollen die 
Gemeinden und Gemeindeverbände in ihrem Gebiet angemessen an diesen Zahlungen beteiligen. Ein Verwendungszweck ist nicht 
explizit vorgeschrieben.
Die Bundesmittel sollen ausschließlich fallbezogen verteilt werden, eine Weitergabe ist nicht vorgesehen, ein Verwendungszweck 
nicht festgeschrieben.
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung:
1. Wie bewertet die Landesregierung den Vorschlag, 2/3 der Landesmittel einwohnerbezogen zu verteilen?
2. Ist der Landesregierung bekannt, dass manche Landkreise diese Mittel nach dem gleichen Verteilungsschlüssel weitergeben, so 

dass auch Gemeinden ohne Schutz suchende Menschen bedacht werden und falls ja, wie bewertet sie diesen Umstand?
3. Wie bewertet die Landesregierung, dass die Regelung für die Bundesmittel eine andere ist?
4. Wie viele weitere Mittel hat Rheinland-Pfalz jenseits der 67,2 Mio. Euro vom Bund erhalten?
5. Warum wurden diese Mittel (vgl. Frage 4) – falls erhalten – nicht ebenfalls an die Landkreise und kreisfreien Städte weitergeleitet?

Das Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit an-
gefügtem Schreiben beantwortet.
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Kleine Anfrage des Abgeordneten Dr. Herbert Drumm (FREIE WÄHLER)
„Landesaufnahmegesetz“
– Drucksache 18/8550 –

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident,

Vorbemerkung:

Das Land stellt den rheinland-pfälzischen Kommunen durch das Vierte Landesgesetz 

zur Änderung des Landesaufnahmegesetzes (LT-Drs. 18/8245) im Jahr 2024 insge-

samt 267,2 Mio. Euro an zusätzlicher Unterstützung für die kommunale Fluchtaufnahme

zur Verfügung. Hiervon entfallen 200 Mio. Euro auf kommunale Ausgaben im Zusam-

menhang mit dem Krieg in der Ukraine. Bei den Zahlungen auf Grundlage der 

§§ 3c, 3e Landesaufnahmegesetz n.F. handelt es sich jedoch insgesamt um Landes-

mittel. Dies gilt auch für § 3e Landesaufnahmegesetz n.F., der eine Zahlung in Höhe 

von 67,2 Mio. Euro und damit in Höhe des rheinland-pfälzischen Anteils an den vom 

Bund für das Jahr 2024 zugesagten Mitteln für den Bereich der Fluchtaufnahme vor-

sieht. Die entsprechenden Mittel werden voraussichtlich vom Bund an das Land über 

die Veränderung der Umsatzsteueranteile geleistet, die dem Land als allgemeine De-

ckungsmittel zufließen. Somit handelt es sich um Einnahmen des Landes und mithin 

um Landesmittel. Zudem ist zu beachten, dass das Land die Zahlung nach § 3e Lan-
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desaufnahmegesetz n.F. an die Landkreise und kreisfreien Städte größtenteils im Vor-

griff leistet, d.h. noch bevor die entsprechenden Einnahmen durch Veränderung der 

Umsatzsteueranteile zugunsten des Landes zu verbuchen sind. 

 

Dies vorausgeschickt beantworte ich die Kleine Anfrage namens der Landesregierung 

wie folgt: 
 

Zu Frage 1: 
Der einwohnerbezogene Anteil an den über die §§ 3c, 3e Landesaufnahmegesetz n.F.  

für das Jahr 2024 bereitgestellten Landesmitteln zur Stärkung der kommunalen Flucht-

aufnahme in Höhe von 267,2 Mio. Euro beläuft sich nicht auf zwei Drittel. Vielmehr wer-

den von den 267,2 Mio. Euro nach § 3c Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 und § 3e Satz 2 Landesauf-

nahmegesetzes insgesamt 198,5 Mio. Euro und damit rund 74,29 % der Mittel auf 

Grundlage eines einwohnerbezogenen Schlüssels verteilt. 

Soweit nach dem Verteilschlüssel der Landespauschale 2024 in Höhe von  

200 Mio. Euro gefragt ist, werden die nach § 3c Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 Landesaufnahme-

gesetz n.F. zu rund zwei Drittel einwohnerbezogen und nach § 3c Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 

Landesaufnahmegesetz n.F. zu rund ein Drittel entsprechend der heterogenen Vertei-

lung der Vertriebenen aus der Ukraine verteilt. Die landesinterne Verteilung von Perso-

nen nach § 1 Abs. 1 Satz 1 Landesaufnahmegesetz n.F. erfolgt auf Grundlage von 

einwohnerbasierten Verteilquoten. Daher ist es folgerichtig, die Sondermittel im Grund-

satz ebenfalls einwohnerbasiert zu verteilen.  

 

Dass die Mittelverteilung hinsichtlich der Teilgruppe der Vertriebenen aus der Ukraine 

einen abweichenden Schlüssel auf Basis des Ausländerzentralregisters anlegt, ist fol-

gerichtig, weil hierüber stichtagsbezogenen die unterschiedlichen Belastungen der 

Landkreise und kreisfreien Städte in Folge der Direkteinreisen abgebildet und bei der 

Mittelverteilung zielgenau gespiegelt werden. Der differenzierte Verteilschlüssel der 
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Landespauschale 2024 nach § 3c Landesaufnahmegesetz n.F. setzt aus Sicht der Lan-

desregierung das bewährte Vorgehen der Vorjahre bei der Verteilung von fluchtbezo-

genen Sondermitteln fort. 

 

Zu Frage 2: 
Die konkrete Ausgestaltung des Beteiligungsumfangs der kreisangehörigen Gemein-

den und Gemeindeverbände an den Sondermitteln des Landes obliegt – unter Beach-

tung der gesetzlichen Maßgaben – den Landkreisen im Rahmen der kommunalen 

Selbstverwaltung. 

 

Zu Frage 3: 
§ 3e Satz 2 Landesaufnahmegesetz n.F. sieht – anders als § 3c Landesaufnahmege-

setz n.F. – die Verteilung von Mitteln in Höhe von 67,2 Mio. Euro auf Basis eines rein 

einwohnerbezogenen Verteilschlüssels vor, indem auf die Regelung des § 3 Abs. 2 

Satz 2 Landesaufnahmegesetz verwiesen wird. Eine Beteiligung der kreisangehörigen 

Gemeinden und Gemeindeverbänden durch die Kreise ist hier – anders als bei § 3c 

Landesaufnahmegesetz n.F. – nicht vorgesehen. Die Landesregierung erachtet die ge-

setzliche Differenzierung zwischen § 3c und § 3e Landesaufnahmegesetz n.F. als sach-

gerecht: 

 

Während § 3c Abs. 1 Satz 1 Landesaufnahmegesetz n.F. alle nach § 1 Abs. 1 Satz 1 

Landesaufnahmegesetz verteilten Personen in Bezug nimmt und demnach folgerichtig 

auch die Unwucht bei den Vertriebenen aus der Ukraine abbildet, bezieht sich § 3e Satz 

1 Landesaufnahmegesetz n.F. nur auf die Teilgruppe der im Kontext eines Asylverfah-

rens aufgenommenen Personen nach § 1 Abs. 1 Satz 1 Hs. 1 Nr. 1 bis 3 Landesauf-

nahmegesetz. Diese Teilgruppe wird vom Land einwohnerbasiert verteilt, weshalb eine 

strikt einwohnerbezogene Mittelverteilung bei § 3e Landesaufnahmegesetz systema-

tisch folgerichtig ist.  

Somit übersetzt § 3e Landesaufnahmegesetz n.F. landesintern die asylverfahrensspe-

zifische Pauschale des Bundes, die dieser ab dem Jahr 2024 an die Länder in Höhe 
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von 7.500 Euro pro Asylerstantragstellerin beziehungsweise Asylerstantragssteller leis-

tet (LT-Drs. 18/8245, S. 6 f.). 

Da die Landkreise und kreisfreien Städte nach § 2 Abs. 4 Hs. 2 Landesaufnahmegesetz 

gesetzliche Kostenträger bei der Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes 

(AsylbLG) sind, über das die sozialleistungsrechtliche Versorgung von Asylsuchenden 

und abgelehnten Asylsuchenden gewährleistet wird, ist es konsequent, die verantwort-

lichen Kostenträger exklusiv an diesem begrenzten Teil der Landesmittel mit unmittel-

barem Asylbezug partizipieren zu lassen. 

Die angemessene Beteiligung der kreisangehörigen Gemeinden und Gemeindever-

bände an der Landespauschale 2024 in Höhe von 200 Mio. Euro wird über § 3c Lan-

desaufnahmegesetz n.F. sichergestellt und umfasst rund 74,85 % der Sondermittel des 

Jahres 2024. 

 

Zu Frage 4 und 5: 
Es wird davon ausgegangen, dass sich die Frage 4 auf die vom Bund zugesagten Mittel 

für den Bereich der Fluchtaufnahme im Jahr 2024 bezieht, die durch § 3e Landesauf-

nahmegesetz landesintern umgesetzt werden. Der Bundeskanzler und die Regierungs-

chefinnen und Regierungschefs der Länder haben am 06. November 2023 vereinbart, 

dass der Bund im Jahr 2024 eine Abschlagszahlung von 1,75 Mrd. Euro an die Länder 

zahlt. Hieraus ergibt sich rechnerisch ein rheinland-pfälzischer Anteil in Höhe von 84 

Mio. Euro. 

 

Gleichzeitig entfällt die Pauschale für unbegleitete, minderjährige Geflüchtete in Höhe 

von 350 Mio. Euro, die der Bund den Ländern ursprünglich gezahlt hatte. Diese Pau-

schale ist von den Zahlungen des Bundes in Abzug zu bringen, sodass nach dieser 

Berechnung 1,4 Mrd. Euro zur Verteilung bundesweit zur Verfügung stehen. Das Land 

wiederum erstattet bereits jetzt den Kommunen die Kosten für unbegleitete minderjäh-

rige Flüchtlinge wiederum vollständig, sodass auch dieser Anteil den Kommunen zu 

Gute kommt.  
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Das Land stellt den Kommunen daher im Saldo eine Zuweisung in Höhe des rheinland-

pfälzischen Anteils von 67,2 Mio. Euro (4,8 v. H. von 1,4 Mrd. Euro) zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Katharina Binz 

 

 


